










wesentlich. agentur für visuelle kommunikation 
agb (seite 5)

14. Sonstiges 

14.1. Die Abtretung von Forderungen ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der anderen Ver-
tragspartei zulässig. Die Zustimmung darf nicht unbillig verweigert werden. Die Regelung des § 354 a HGB 
bleibt hiervon unberührt. 

14.2. Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur wegen Gegenansprüchen aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis 
geltend gemacht werden. 

14.3. Die Vertragsparteien können nur mit Forderungen aufrechnen, die rechtskräftig festgestellt oder 
unbestritten sind. 

14.4. Wir dürfen den Kunden auf unserer Web-Site oder in anderen Medien als Referenzkunden nennen. 
Wir dürfen ferner die erbrachten Leistungen zu Demonstrationszwecken öffentlich wiedergeben oder auf 
sie hinweisen, es sei denn, der Kunde kann ein entgegenstehendes berechtigtes Interesse geltend ma-
chen.  

 

15. Schlussbestimmungen 

15.1. Alle Änderungen und Ergänzungen vertraglicher Vereinbarungen müssen zu Nachweiszwecken 
schriftlich niedergelegt werden. Kündigungen haben schriftlich zu erfolgen. Meldungen, die schriftlich zu 
erfolgen haben, können auch per E-Mail erfolgen. 

15.2. Sollten einzelne Bestimmungen der Parteivereinbarungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Parteien werden in 
diesem Fall die ungültige Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzen, die dem wirtschaftli-
chen Zweck der ungültigen Bestimmung möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken 
der Vereinbarungen. 

15.3. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil.  

 15.4. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts 
und des UN-Kaufrechts. 

15.5. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag ist, sofern es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, eine juristische Person öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, bei dem für den Sitz unserer Agentur 
zuständigen Gericht. 

 

 

 


